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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 30.07.1996

Norm

ASVG §255 Ba

Rechtssatz

Ein während der letzten fünfzehn Jahre vor dem Stichtag als Straßenwärter tätiger Versicherter, der dabei nur im

günstigsten Fall in zeitlicher Hinsicht Straßenwärterarbeiten und Maurerarbeiten je zur Hälfte verrichtete, verliert den

Berufsschutz als gelernter Maurer.
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